
Verordnung 
 

des Landratsamtes Calw vom 14.11.2017 zur Änderung der Verordnung des 
Landratsamtes Calw als untere Naturschutzbehörde über das Landschafts-
schutzgebiet „Nagoldtal“ vom 24.11.1971, zuletzt geändert am 29.01.2004 
 
 
Aufgrund des § 26 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 
2017 (BGBl. I S. 3434) und der §§ 23 und 24 des Naturschutzgesetzes (NatSchG) 
vom 23. Juni 2015 (GBl. S. 585) wird verordnet: 
 
 

§ 1 
Räumliche Änderung 

 
(1) Auf der Gemarkung Stammheim der Stadt Calw werden die Flurstücke 604 bis 
614, 615/1, 616 bis 632, 632/1, 633 bis 636, 636/1, 637 bis 646 mit einer Größe 
von rund 6,3 ha aus dem Landschaftsschutzgebiet herausgenommen und die Flur-
stücke 496 (tw.), 555/1 (tw.), 555/3, 687/2, 687/3, 687/4 (tw.), 755 (tw.) und 775 
(tw.) mit einer Größe von rund 0,9 ha in das Landschaftsschutzgebiet aufgenommen.  
 
(2) Auf der Gemarkung Calw werden die Flurstücke 514/3, 521 (tw.), 521/1 (tw.), 
529 bis 532, 566/1, 567 bis 571, 572 (tw.), 579, 580, 581/1 und 581/2 mit einer 
Größe von rund 9,1 ha in das Landschaftsschutzgebiet aufgenommen. 
 

§ 2 
Darstellung 

 
Die Änderung ist in Form des Deckblattes 5 a zur Karte Blatt 2, eines Deckblattes zur 
Karte Blatt 5 und einer neuen Detailkarte Blatt 5 a, die Bestandteile dieser Verordnung 
sind, dargestellt. 
 

§ 3 
Auslegung und Niederlegung 

 
(1) Die Änderungsverordnung mit den dazugehörigen Deckblättern und der Detail-
karte wird für die Dauer von zwei Wochen, beginnend am Tage nach der Verkündung 
dieser Verordnung beim Landratsamt Calw und bei der Stadtverwaltung Calw zur 
kostenlosen Einsicht durch jedermann während der Sprechzeiten öffentlich ausgelegt. 
 
(2) Die Änderungsverordnung mit den dazugehörigen Deckblättern und der Detail-
karte ist nach Ablauf der Auslegungsfrist bei den in Absatz 1 bezeichneten Stellen zur 
kostenlosen Einsicht durch jedermann während der Sprechzeiten niedergelegt. 



 
§ 4 

In-Kraft-Treten 
 
Diese Verordnung tritt am Tage nach Ablauf der Auslegungsfrist in Kraft. 
 
 
 
Calw, 14.11.2017 
Landratsamt Calw 
 
 
 
 
gez. 
Helmut Riegger 
Landrat 
 
Verkündungshinweis: 
Nach § 25 NatSchG ist eine Verletzung der in § 24 NatSchG genannten Verfahrens- 
und Formvorschriften nur beachtlich, wenn sie innerhalb eines Jahres nach 
Verkündung der Verordnung beim Landratsamt Calw, Untere Naturschutzbehörde, 
Vogteistr. 42 - 46, 75365 Calw schriftlich geltend gemacht wird. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist hierbei darzulegen. 
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